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RS OGH 1963/10/16 3Ob139/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1963

Norm

ABGB §1101 D

AO §10

AO §11

Rechtssatz

Bei der Entscheidung über einen Exekutionsantrag zur Realisierung eines gesetzlichen Pfandrechtes nach § 1101 ABGB

sind von der Exekutionsbewilligung nur allgemein solche Gegenstände auszunehmen, auf die sich das gesetzliche

Pfandrecht gar nicht erstrecken kann. Im Fall der Erö6nung eines Ausgleichsverfahrens ist es erst Sache des Vollzuges,

zu prüfen, welche einzelnen Gegenstände der Pfändung nicht entzogen sind; Sache der verp8ichteten Parteien ist es,

entsprechende Einstellungsanträge zu stellen.
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